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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Rückforderungsbescheid gem. § 45/50 SGB X der Bun-
desstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
31.03.2023 

Az.: 
50-133B/ 61-8027 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift an 
an Herrn Gabriel Ovie Omoru 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Hans-Böckler-
Str. 5, 53225 Bonn, Zimmer 205, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 31.03.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Bastin 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
30.03.2023 

Az.: 
50-223/900837 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn Wittersheim, Mischa Peter Ruslan 
*27.081997 

 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
14, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 30.03.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Bialaschik 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
03.04.2023 

Az.: 
50-223/900044 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn: Zlatin Atanasov Atanasov 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
14, bereit. 
 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 03.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Peciarolo 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
05.04.2023 

Az.: 
50-223/905824 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn:      Dmytzo Mezkulov 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
11, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 05.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Peters 
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Widmung von Verkehrsflächen 
 
Die folgende Verkehrsfläche wird gemäß § 6 in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 4 Nr. 2 des Straßen- und Wegege-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
23.09.1995 (GV. NRW. S. 1028) in der zurzeit gelten-
den Fassung als Gemeindestraße, bei der die Belange 
der Erschließung der anliegenden Grundstücke über-
wiegen, dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
Teilbereich Im Pesch von Kreuzbergstraße bis Rita-
Maiburg-Straße im Stadtbezirk Hardtberg, Ortsteil 
Lengsdorf 
 
Dabei erstreckt sich die Widmung bei den in der An-
lage 1 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstücken Gemarkung Lengsdorf, 
Flur 3, Nr. 782 und Flur 6, Nrn. 1130, 1133, 1142, 1144, 
1146, 1147, 1151 und 1168 tlw. auf alle Arten des öf-
fentlichen Verkehrs. 
 
Die Wirkung der Widmungsverfügung beginnt am Tag 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Bundesstadt Bonn. 
 
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist bei 
dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 
Köln, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein o-
der von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht 
werden. Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu 
den zugelassenen Dateiformaten und Übermittlungs-
wegen, sowie zur qualifizierten elektronischen Signa-
tur, ergeben sich aus der Verordnung über die techni-
schen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (ERVV) in der jeweils gültigen Fas-
sung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder 
(www.justiz.de) können weitere Informationen über die 
Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und 
das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs ab-
gerufen werden.  
 
Ab dem 1. Januar 2022 sind vorbereitende Schriftsätze 
und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende An-
träge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, 
durch eine Behörde oder durch eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zu-
sammenschlüsse eingereicht werden, als elektroni-
sches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die 
nach diesem Gesetz vertretungsberechtigten Perso-
nen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. 
 
 
 
 

Es besteht die Möglichkeit, sich vorab beim 
Bauordnungsamt, Stadthaus, Etage 5 C, Berliner 
Platz 2, 53103 Bonn, Telefonnummer 77 29 17, 
ute.kistenich@bonn.de über das Widmungsverfahren 
zu informieren. Die Klagefrist wird dadurch allerdings 
nicht verändert. 
 
Bonn, den 29. März 2023 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Ingo Alda 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

28.03.2023 7777.5688.7752 
Betroffene/r   

Catalin-David Petrutiu, Rieslingstraße 62, 55430 Oberwesel       
Datum PK-Nr. 

10.03.2023 7777.3145.6677 
Betroffene/r   

Yehya Hussein, Brucknerstraße 11, 53115 Bonn       
Datum PK-Nr. 

28.02.2023 7777.3144.7392 
Betroffene/r   

Bakaha Guy Roger Djipie, Danziger Straße 1, 53175 Bonn       
Datum PK-Nr. 

06.03.2023 7777.3145.0296 
Betroffene/r   

Alin Constantin Ciuca, Fährstraße 3, 53179 Bonn       
Datum PK-Nr. 

28.03.2023 7777.4795.5341 
Betroffene/r   

Gianluca Pasquale, Im Äuelchen 12, 53177 Bonn       
Datum PK-Nr. 

28.03.2023 7777.5550.8642 
Betroffene/r   

Ognyan Georgiev, Beckumer Straße 16, 59229 Ahlen       
Datum PK-Nr. 

23.03.2023 33-21 / 1-23-140323 / o. Kennzeichen 
Betroffene/r   

Der Besitzer/die Besitzerin des Wohnanhängers (Lunar), FIN: SGLS000LU21002437, 
abgeschleppt am 14.03.2023 in Bonn, Beueler Straße      

 

Datum PK-Nr. 

30.01.2023 7779.3488.1603 
Betroffene/r   

Olga Teleraru, über Amt 33-232 - Herr Schleyer, 53103 Bonn       
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   30.03.2023    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Hoppenkamps 
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Teilbereich Im Pesch 

Rita-Maiburg-Straße 

LE-3-782 

LE-6-1168 tlw. 

LE-6-1130 

LE-6-1133 

LE-6-1151 

LE-6-1144 

LE-6-1142 

LE-6-1147 

LE-6-1146 

Widmung Teilbereich der Straße „Im Pesch“ von Kreuzbergstraße bis Rita-Maiburg-Straße im 

Stadtbezirk Hardtberg, Ortsteil Lengsdorf 

Anlage 1
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